
	 	 	
	
	

Stand: September 2025 

Antrag auf Verlängerung der Abschlussarbeit für Studierende, die in der 
FSPO CSE 2025 eingeschrieben sind 

An den Prüfungsausschuss Computational Science and Engineering (CSE)  

Name .......................................................................... Matrikel Nr.............................. 

Anschrift....................................................................................................................... 

Tel. Nr.......................................................................... E-Mail..................................... 

Studiengang Computational Science and Engineering  Anzahl Semester ......... 

Studiengang  Bachelor   Master 

Antrag auf (bitte ankreuzen) 

Fristverlängerung zur Abgabe der Bachelorarbeit (beigefügt die Bestätigung 
der/des Betreuenden) 

Fristverlängerung zur Abgabe der Masterarbeit (beigefügt die Bestätigung der/des 
Betreuenden) 

Begründung für die Fristverlängerung (bitte ankreuzen)  

Krankheit (ärztliches Attest beilegen) 
Sonstiger Grund (bitte kurze Erläuterung angeben)  

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller*in Einverständniserklärung Betreuer*in 

 

Bewilligung siehe Rückseite! 

	  



	 	 	
	
	

Stand: September 2025 

Bewilligung 

der beantragten Verlängerung der Abgabefrist für Ihre Bachelorarbeit wird um ……. 
Wochen zugestimmt. 
Neuer Abgabetermin ist somit der ..........................................  

 
der beantragten Verlängerung der Abgabefrist für Ihre Masterarbeit wird um ………. 
Monate zugestimmt.  
Neuer Abgabetermin ist somit der ..........................................  

Anmerkung aus Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung vom 10.07.2025: Bei Abschlussarbeiten kann die/der 
Vorsitzende*n des Fachprüfungsausschusses bei nicht chronischen Erkrankungen eine angemessene Verlängerung der 
Bearbeitungszeit gewähren, wenn die Erkrankung für die Zeit ihrer Dauer die reguläre Leistungserbringung ausschließt 
oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt. Die/Der Studierende darf während der Erkrankung keine Leistungen auf die 
Arbeit erbringen. In allen anderen Fällen besteht die Möglichkeit des Prüfungsrücktritts nach § 21. Eine 
darüberhinausgehende Verlängerung ist ausgeschlossen. Der Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungsfrist ist je nach in 
dieser Ordnung geregelten Zuständigkeit an die/den Vorsitzende*n des Fachprüfungsausschusses oder an das 
Studiensekretariat vor Ablauf der Bearbeitungsfrist zu stellen. Der für die Verlängerung der Bearbeitungsfrist geltend 
gemachte wichtige Grund muss unverzüglich nach seinem Auftreten angezeigt und glaubhaft gemacht werden.  

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift Vorsitzende*r des Prüfungsausschusses Computational Science and Engineering 


